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Satzung  

über die Rechtsstellung der Frauenbeauftragten  
in der Gemeinde Steinfeld (Oldb) 

 
Aufgrund der §§ 5 a Abs. 1 und 6 der Nds. Gemeindeordnung (NGO) i. d. F. vom 22.08.1996 (Nds. GVBl. 
S. 382) hat der Rat der Gemeinde Steinfeld (Oldb) in seiner Sitzung am 22. April 1997 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 - Rechtsstellung 
 

(1) Vom Rat der Gemeinde Steinfeld (Oldb) wird eine Frauenbeauftragte berufen. Sie nimmt ihr Amt ehren-
amtlich wahr. 
 
(2) Der Rat kann die Frauenbeauftragte aus ihrem Amt mit der Mehrheit von zwei Drittel seiner Mitglieder 
abberufen. 
 

§ 2 - Tätigkeit 
 

Der Rat wird zu den Aufgaben, Befugnissen und Beteiligungsrechten der Frauenbeauftragten gesonderte 
Richtlinien erlassen. 
 

§ 3 - Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 

Steinfeld, den 22. April 1997 
 

Gemeinde Steinfeld (Oldb) 
 
 

Kruse         Möllmann 
Bürgermeister        Gemeindedirektor 

 
(Bekanntgemacht im Amtsblatt Reg.Bez. Weser-Ems Nr. 24 vom 13.06.1997) 
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